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Zusammenfassung
Diejenigen Grundstücksgrenzen, die nach nordrhein-westfä-
lischem Katasterrecht als sogenannte festgestellte Grenzen 
anzusehen sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eindeutig 
und zuverlässig ermittelt und von den Eigentümern anerkannt 
worden sind. Für das Gebiet von Nordrhein-Westfalen und für 
den Bereich der Katasterverwaltung werden die die Zuver-
lässigkeit der Grenzermittlung betreffenden Vorschriften in 
ihrer historischen Entwicklung dargestellt. Dies wird ergänzt 
um Ausführungen über die rückwirkende Klassifizierung von 
Grundstücksgrenzen. Ferner wird eine Möglichkeit zur Abbil-
dung festgestellter Grundstücksgrenzen im Amtlichen Lie-
genschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) aufgezeigt.

Summary
The boundaries, which are called accepted boundaries ac-
cording to the land register of North Rhine-Westphalia, are 
characterized by the fact that they have been definitely and 
reliably surveyed and recognized by the owners. With re-
gard to the state North Rhine-Westphalia and the cadastral 
administration, the instructions of a reliable delimitation of 
boundaries are described in their historical development. This 
is supplemented by explanations to the retrospective classi-
fications of boundaries. The representation of the accepted  
boundaries in ALKIS (Authoritative Real Estate Register Infor-
mation System) is examined.

Schlüsselwörter: festgestellte Grenze, Grenzanerkennung, 
Grenzfeststellung, Zuverlässigkeit, Kontrolliertheit, Feststel-
lungsvermutung, ALKIS®

1	 Einführung

Der Begriff »festgestellte Grundstücksgrenze« wird in 
Nordrhein-Westfalen von zwei Tatbestandsvorausset-
zungen abhängig gemacht, die beide erfüllt sein müssen, 
namentlich die vermessungstechnische Grenzermittlung 
und die katasterrechtliche Anerkennung. Die Anerken-
nung ist bereits im ersten Teil des Beitrags behandelt wor-
den (Rembold 2016a). Nachfolgend wird für das Gebiet 
von Nordrhein-Westfalen und für den Bereich der Katas
terverwaltung die zweite Tatbestandsvoraussetzung der 
Grenzfeststellung (eindeutige und zuverlässige Grenz
ermittlung) in ihrer vorschriftenhistorischen Entwicklung 
dargestellt (Kap. 2). Bezüglich der gesetzlich geforderten 
eindeutigen und zuverlässigen Grenzermittlung soll der 
Schwerpunkt weniger in der Darstellung der im Liegen
schaftskataster eingesetzten Messverfahren als vielmehr 

in der Klärung der Frage liegen, ab wann und wie Mess-
werte zuverlässig (»kontrolliert«) ermittelt worden sind. 
Dies wird um Ausführungen über die rückwirkende 
Klassifizierung von Grundstücksgrenzen und die damit 
verbundene Feststellungsvermutung (Kap. 3) ergänzt. In 
Kap. 4 wird schließlich die Frage beantwortet, ob eine 
Abbildung der vermessungstechnischen und kataster-
rechtlichen Qualität von Grundstücksgrenzen im Amtli-
chen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) 
möglich ist.

2	 Eindeutige und zuverlässige Grenzermittlung

2.1	 Allgemeines

Mit der Evaluierung des nordrhein-westfälischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes durch das Zweite Katas-
termodernisierungsgesetz von 2014 ist aus rein deklara-
torischen Gründen durch Einfügung der Worte »eindeutig 
und zuverlässig« klargestellt worden, dass die Grenz
ermittlung nur dann vermessungstechnisch einwandfrei 
ist, wenn sie den beiden vorgenannten Anforderungen 
genügt (Mattiseck/Seidel 2015). Ebenso ist durch Ände-
rung des § 16 Abs. 5 der Durchführungsverordnung zum 
Vermessungs- und Katastergesetz im Jahr 2015 klarge-
stellt worden, dass auch die nach inzwischen außer Kraft 
getretenen Vorschriften vermessenen Grenzen neben der 
Anerkennung durch die Beteiligten eindeutig und zuver-
lässig ermittelt sein müssen, um als festgestellt geltende 
Grenzen klassifiziert werden zu können (Mattiseck/Seidel 
2015). Damit ist bezüglich der als festgestellt geltenden 
Grenzen ein Definitionsunterschied zwischen der Verord-
nungsregelung (§ 16 Abs. 5 DVOzVermKatG NRW) und 
der Erlassregelung (Nr. 5.34 FortfVErl., Nr. 19.2 Abs. 4 
ErhE) behoben worden, die schon zu früheren Zeiten als 
»unzulässige Erweiterung einer gesetzlichen Norm« an-
gesehen worden ist (von Moock 1983, siehe hierzu auch 
Kahlenberg 2013).

Die der Grenzermittlung beigefügten Attribute »ein-
deutig« und »zuverlässig« können wie folgt umrissen wer-
den. Eine eindeutige Punktbestimmung liegt vor, wenn 
zur Bestimmung von Vermessungspunkten nur so viele 
Größen gemessen worden sind, wie zu ihrer in geome-
trischem Sinn eindeutigen Festlegung erforderlich sind 
(Kahmen 2011). Werden mehrere Größen gemessen, so 
liegt eine überbestimmte Punktbestimmung vor, die nicht 
notwendigerweise zuverlässig sein muss. Eine zuverlässi-
ge Punktbestimmung wird erst dann erreicht, wenn jedes 
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Mess- oder Rechenergebnis durch unabhängige Kontrol-
len gesichert ist (Witte/Sparla 2011). Vermessungstech-
nisch betrachtet schließen sich die Begriffe »eindeutig« 
und »zuverlässig« somit aus.

Der Vermessungspunkterlass von 1996 gibt als Maße 
für die Beurteilung der Zuverlässigkeit (Kontrolliertheit) 
der Messwerte bei flächenhaften Ausgleichungen zum 
einen den Redundanzanteil des Messwertes (inneres Zu-
verlässigkeitsmaß), zum anderen den Einfluss des Mess
wertes auf die Punktlage (äußeres Zuverlässigkeitsmaß) 
an (Nrn. 1.4, 2.33, 2.34 Anlage 3 VPErl. 1996, inhalts-
gleich in Anlage 7 ErhE). Frühere Liegenschaftsvermes-
sungen sind nicht flächenhaft ausgeglichen worden, 
sondern linienhaft berechnet worden (Einbindeverfahren, 
Orthogonalverfahren). Bei linienhaften Berechnungen 
wird die Zuverlässigkeit der Messwerte in der Regel durch 
unabhängige Wiederholungsmessungen, durch die Aus-
wertung von Kontrollberechnungen (Spannmaßkontrolle, 
Pythagorasprobe) sowie die Bewertung des Messverfah-
rens und der Konfiguration nach technisch-wissenschaft-
lichen Grundsätzen nachgewiesen (Nr. 1.4 VPErl. 1996).

Nachfolgend soll anhand der preußischen und nord-
rhein-westfälischen Katastervorschriften geklärt werden, 
ab wann und wie die Messwerte zuverlässig (»kontrol-
liert«, »versichert«, »verprobt«) ermittelt worden sind. Im 
ehemaligen Land Lippe sind wirksame Sicherungsmaße 
erst ab dem Jahr 1926 eingeführt worden; diesbezüglich 
kann auf Rembold (2016b) verwiesen werden.

2.2	 Zuverlässigkeitsregelungen

Die Zeit von der Aufstellung des rheinisch-westfälischen 
Grundsteuerkatasters (1818–1837) bis zum Inkrafttreten 
der Anweisungen VIII und IX von 1881 war im Wesent-
lichen dadurch geprägt, dass die Grenzpunkte nicht zu-
verlässig aufgemessen worden sind. Steinbreiten wurden 
nicht gemessen, sondern lediglich berechnet (so z. B. § 45 
Instruktion 12.03.1822). Die in diesem Zeitraum gelten-
den Katastervorschriften sahen nur stichprobenartige 
Kontrollen vor, z. B. durch das Nachmessen bereits nach-
gewiesener Maße oder durch das Messen neuer Revisions
linien (§§ 74 f. Instruktion 12.03.1822, Harksen 1896). 
Letztere erlaubten einen Vergleich von Vermessung und 
Kartierung; hierfür wurden auch Fehlergrenzen formu-
liert (Rembold 2015). Einen Grenzpunkt zweimal anzu-
messen galt damals nicht nur als überflüssig, sondern 
wurde in Erwartung etwaiger Abweichungen auch als 
bedenklich angesehen (Harksen 1896). Lediglich bezüg-
lich der Messungslinien fanden sich in den Vorschriften 
erste Hinweise auf einfache Kontrollen (§ 41 Instruktion 
12.03.1822, §§ 59 f. Instruktion 1857).

Mit der Anweisung von 1868, die auch in den preußi-
schen Provinzen Rheinland und Westfalen Anwendung 
fand (Schmidt 1960), wurden erstmals umfangreichere 
Kontrollen für Messungslinien gefordert; Messungslinien 
waren in ihrer ganzen Länge zu messen und bei bestimm-

ten Geometrien entsprechend zu »versichern« (§§ 67 f. 
Anweisung 1868). Erst bei Ordinatenlängen über 10 m 
war ein »zur Absteckung rechter Winkel dienendes Inst-
rument« zu benutzen, Ordinatenlängen über 40 m waren 
durch Pythagorasproben zu kontrollieren; Steinbreiten 
wurden nicht gemessen (§ 68 Anweisung 1868). Die vor-
genannten Vorschriften fanden sich dann nahezu in-
haltsgleich in der Anweisung II von 1877 (§ 14) und dem 
Neuvermessungsanweisungsentwurf von 1877 (§§ 93 f.). 
Eine zuverlässige Aufmessung der Grenzpunkte war bei 
Vermessungen, die auf der Grundlage der vorgenannten 
Vorschriften durchgeführt wurden, somit noch nicht ge-
geben.

Eine ganz erhebliche Anhebung der Zuverlässigkeits-
standards erfolgte dann mit den Anweisungen VIII und 
IX von 1881. Die Regelungen bezüglich der Verprobung 
von Messungslinien wurden insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Tatsache, dass nunmehr alle Kleinpunkte 
vermarkt und koordiniert werden mussten, weiter ver-
schärft (§ 80 Anweisung VIII 1881). Steinbreiten waren 
unmittelbar zu messen; bei scharf bezeichneten Punkten 
(Grenzsteinen, Gebäudeecken) war bei Ordinatenlän-
gen über 5 m ein »zur Absteckung rechter Winkel die-
nendes Werkzeug« zu benutzen, Ordinatenlängen über 
40 m waren durch Pythagorasproben zu kontrollieren 
(§ 81 Anweisung VIII 1881). Außer der Versicherung der 
Messungslinien wurde nun auch die Versicherung der 
Grenzlinien gefordert; § 82 der Anweisung VIII von 1881 
enthielt entsprechende Versicherungsregelungen für die 
Schnitte von Messungslinien und Grenzlinien, die Ver-
längerung von Grenzlinien in Messungslinien, das zu be-
rücksichtigende Prinzip der Nachbarschaft und die Mes-
sung von Steinlinien, Kopfbreiten und Überschlagslinien. 
Zudem wurden erstmals größte zulässige Abweichungen 
für Streckenvergleiche innerhalb derselben Vermessung 
formuliert (Messungsproben), die bei der Liniennetzmes-
sung sowie beim Vergleich von Messergebnissen und de-
ren Kartierung anzuwenden waren (§ 96, §§ 105 f., Tafel 2 
Anweisung VIII 1881; § 51, Tafel 3 Anweisung IX 1881; 
Rembold 2015). Nach einer Verfügung vom 06.12.1882 
sollten diese größten zulässigen Abweichungen auch auf 
Pythagorasproben angewendet werden und nicht nur 
Neuvermessungen, sondern auch Fortführungsvermes-
sungen zugrunde gelegt werden.

Die in den preußischen Vorschriften für Neuvermes-
sungen enthaltenen Bestimmungen für die Versicherung 
der Messungslinien und Grenzen sind ausführlich bei 
Wimmer (1928) grafisch dargestellt. Die vorgenannten 
Zuverlässigkeitsstandards der Anweisungen VIII und IX 
von 1881 wurden schließlich vollständig in die Anwei-
sung II von 1896 übernommen und waren damit auch 
bei Fortführungsvermessungen zu beachten (§ 14, § 17 
Nr. 6).

Die Ergänzungsvorschriften von 1913 sprachen dann 
erstmals von »wirksamen Sicherungsmaßen« (Nr. 62). Die 
Anweisung II von 1920 schrieb die Verwendung eines 
»zur Absteckung rechter Winkel dienenden Werkzeugs« 



Fachbeitrag Rembold, Die festgestellten Grundstücksgrenzen in NRW – Teil II: Zuverlässige Grenzermittlung

392 zfv   6/2016   141. Jg.

unabhängig von der Ordinatenlänge verbindlich vor. Die 
Ergänzungsbestimmungen von 1931 forderten ebenfalls 
wirksame Sicherungsmaße (Nr. 114), allerdings konnten 
bei kurzen Ordinaten die Lotfußpunkte auch ohne Benut-
zung eines Instruments bestimmt werden (Nr. 110). Re-
gelungen, in welchen Fällen wirksame Sicherungsmaße 
vorlagen, fanden sich in Katastervorschriften nicht. Dies 
war vielmehr nach vermessungstechnisch-wissenschaft-
lichen Methoden zu beurteilen. Bezüglich dieser Metho-
den (z. B. »mittleres Drittel«) wird auf die Fachliteratur 
verwiesen (Wimmer 1928, Haase 1986, Fuhrmann 2010).

Die nordrhein-westfälischen Katastervorschriften 
schrieben ausgehend von der Fortführungsanweisung II 
von 1955 durchweg vor, dass bei der Aufmessung von 
Grenzpunkten wirksame Sicherungsmaße gemessen wer-
den mussten; die erforderlichen Kontrollmaße mussten 
sowohl den Fußpunkt der Messungslinie als auch den 
rechtwinkligen Abstand durchgreifend sichern (Nrn. 45.2, 
49 VPErl. 1974). Mit fortschreitender Etablierung des 
Polarverfahrens wurden auch hierfür entsprechende 
Zuverlässigkeitsstandards geregelt (Kontrolle der polar 
aufgenommenen Vermessungspunkte durch eine zwei-
te, unabhängige Polaraufnahme oder durch die Messung 
von wirksamen Spannmaßen, Nrn. 45.2, 52 VPErl. 1974, 
Knoop 1973). Mit der Einführung der Ausgleichungsrech-
nung zur Auswertung von Liegenschaftsvermessungen 
erfolgt die Beurteilung der Zuverlässigkeit nunmehr nach 

mathematisch-statistischen Kriterien (inneres und äuße-
res Zuverlässigkeitsmaß, Anlage 3 VPErl. 1996, Anlage 7 
ErhE). Der Redundanzanteil eines Messwertes als inneres 
Zuverlässigkeitsmaß soll den Wert 0,1 nicht unterschrei-
ten und im Allgemeinen mindestens 0,3 betragen; der 
Einfluss des Messwertes auf die Punktlage als äußeres Zu-
verlässigkeitskriterium soll bei hinreichender Redundanz 
kleiner 0,03 m sein (Nr. 2.33 f. Anlage 3 VPErl. 1996, 
Nr. 3.2.3.3 f. Anlage 7 ErhE).

Zusammengefasst kann somit davon ausgegangen 
werden, dass Neuvermessungen ab 1881 und Fortfüh-
rungsvermessungen ab 1896 als Vermessungen angesehen 
werden können, deren Grenzen in der Regel zuverlässig 
im Sinne des § 16 Abs. 5 der Durchführungsverordnung 
zum nordrhein-westfälischen Vermessungs- und Katas-
tergesetz ermittelt worden sind. Allerdings muss darauf 
hingewiesen werden, dass noch bis zum Jahr 1913 die 
Benutzung eines »zur Absteckung rechter Winkel dienen-
den Werkzeugs« erst bei Ordinatenlängen über 5 m und 
Pythagorasproben erst bei Ordinatenlängen über 40 m 
vorgeschrieben waren. Dies führte in der Praxis dazu, 
dass zwar die Steinbreiten in der Regel die Abszissen-
unterschiede, nicht aber in jedem Fall die Ordinatenun-
terschiede zweier benachbarter Grenzpunkte verprobten 
(s. Abb. 1 und 2).

Abb. 2: 
Aufmessung 
der Grenz-
steine A 
und B mit 
wirksamen 
Sicherungs-
maßen 
(ab 1913)

Abb. 1: 
Aufmessung 
der Grenz-
steine A 
und B mit 
einfachen 
Sicherungs-
maßen 
(ab 1881)
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3	 Klassifizierung von Grenzen, 
Feststellungsvermutung

Wie anhand der katasterrechtlichen Anerkennungserklä-
rungen von Grenzfeststellungen (Rembold 2016a) und in 
der vermessungstechnischen Zuverlässigkeit von Liegen-
schaftsvermessungen (Kap. 2) dargestellt wurde, haben 
sich die zugrunde liegenden Standards stets weiterentwi-
ckelt. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Standards 
immer nur für diejenigen Liegenschaftsvermessungen an-
zuwenden waren, die seit dem Inkrafttreten der jeweiligen 
Vorschrift durchzuführen waren. Ein Nachführen früherer 
Liegenschaftsvermessungen auf den Standard der jeweils 
neuen Vorschrift war nicht vorgesehen und wäre auch 
nicht leistbar gewesen.

Die Katasterverwaltung hat allerdings schon seit Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts quasi rückwirkend 
(ex tunc) Aussagen dazu getroffen, welcher Stellenwert 
früheren Vermessungen und damit früheren – die Zuver-
lässigkeit, Anerkennung und Feststellung betreffende – 
Standards zuerkannt wurde. Mit dieser Feststellungsver-
mutung ging eine entsprechende Klassifizierung früherer 
Vermessungen einher.

Nach Nr. 57 k der Ergänzungsvorschriften von 1913 
waren Bezugnahmen auf Anerkennungen in vorausge-
gangenen Messungsverhandlungen statthaft, sofern die 
betreffenden Niederschriften den Anforderungen an eine 
Urkunde entsprachen und anderweite Grenzbezeichnun-
gen inzwischen nicht eingetreten waren. Die Anwei-
sung II von 1920 regelte diesen Sachverhalt dann wie 
folgt (Nr. 72): »Sofern die Grenzen bei früheren Messun-
gen festgestellt, vermarkt und durch Verhandlungen an-
erkannt worden sind oder durch einen Rezess Rechtskraft 
erlangt haben, bedarf es der Vorladung der betreffenden 
Grenznachbarn nicht, wenn die Grenzen nach Angabe 
des Antragstellers oder nach Kenntnis des Katasterkon-
trolleurs zweifellos noch unverändert, unverdunkelt und 
noch vermarkt sind, es sei denn, dass neue Grenzzeichen 
auf den alten Grenzen errichtet werden sollen.« Diese 
Regelung wurde mit Nr. 14 der Verfügung des Finanz
ministers vom 31.08.1922 dahingehend erweitert, dass sie 
sinngemäß auch auf Grenzen anzuwenden war, die bei 
früheren Messungen örtlich bereits durch Wälle, Knicke, 
Gräben, Mauern usw. unzweifelhaft bezeichnet vorgefun-
den worden waren. Weiterhin waren Verlesungsprotokolle 
anerkannten Grenzverhandlungen gleichzusetzen, wenn 
aus den Messungsakten hervorging, dass das Verfahren 
seinerzeit ordnungsgemäß durchgeführt worden war und 
sonstige Bedenken nicht entgegenstanden.

Zudem differenzierte die Anweisung II von 1920 erst-
mals zwischen einwandfreien und nicht-einwandfreien 
Vermessungen. Als einwandfrei galten Vermessungen, 
die nach der Anweisung II von 1896 oder unter der Vo-
raussetzung adäquat vermarkter Polygonpunkte nach 
der Neuvermessungsanweisung von 1868 ausgeführt 
worden waren (Nr. 92 Anweisung II 1920). Nach Num-
mer 55 der Fortführungsanweisung II von 1955 wurde 

im Allgemeinen angenommen, dass die nach dem Neu-
vermessungsanweisungsentwurf von 1877 oder nach 
den Anweisungen VIII und IX von 1881 ausgeführten 
Neuvermessungen und die nach der Anweisung II von 
1896, den Ergänzungsvorschriften von 1913 oder der 
Anweisung II von 1920 ausgeführten Fortführungsver-
messungen als einwandfreie Vermessungen galten. Ein-
wandfreie Vermessungen waren dabei definiert als »unter 
Zustimmung der Beteiligten zustande gekommene und 
durch Sicherungsmaße geprüfte Vermessungen« (Nr. 55 
Fortführungsanweisung II 1955).

Mit dem Vermessungs- und Katastergesetz von 1972 
und der Abmarkungsverordnung von 1973 wurde die Dif-
ferenzierung in einwandfreie und nicht einwandfreie Ver-
messungen aufgegeben. Unterschieden wurde von nun an 
zwischen nicht festgestellten und festgestellten bzw. als 
festgestellt geltenden Grenzen. War eine Grundstücks-
grenze nach früheren Vorschriften festgestellt worden, so 
galt sie als festgestellt im Sinne der Abmarkungsverord-
nung (§ 1 Abs. 8 AbmarkVO). Mit dem Fortführungserlass 
II von 1980 entfiel die Feststellungsvermutung für solche 
Grenzen, die nach dem Neuvermessungsanweisungs-
entwurf von 1877 vermessen worden waren (Nr. 6.15); 
gleichzeitig wurde sie auf solche Grenzen ausgedehnt, die 
nach den entsprechenden Vorschriften im früheren Land 
Lippe vermessen worden waren, ohne allerdings diese Vor-
schriften zu benennen. Mit der Abmarkungsverordnung 
von 1982 wurde die Feststellungsvermutung schließlich 
im Wesentlichen so formuliert, wie sie heute in § 16 
Abs. 5 der Durchführungsverordnung zum nordrhein-
westfälischen Vermessungs- und Katastergesetz geregelt 
ist. Nach letzterer Vorschrift gilt eine Grundstücksgrenze 
als festgestellt, wenn ihre Lage nach inzwischen außer 
Kraft getretenen Vorschriften eindeutig und zuverlässig 
ermittelt und das Ergebnis von den Beteiligten anerkannt 
worden ist. Nach Nummer 5.34 des Fortführungsvermes-
sungserlasses gelten Grenzen unter Voraussetzung einer 
zuverlässigen Aufnahme und Anerkennung durch die Be-
teiligten als festgestellt, wenn sie nach den preußischen 
Anweisungen VIII und IX von 1881 einschließlich der 
dazu ergangenen Ergänzungs- und Nachfolgevorschrif-
ten, der preußischen Anweisung II von 1896 oder einer 
ihrer Nachfolgevorschriften oder der lippischen Anwei-
sung von 1882 vermessen worden sind. Die Berechtigung 
zu der vorgenannten Klassifizierung von Vermessungen 
auf der Grundlage der lippischen Anweisung II von 1882 
musste allerdings angezweifelt werden, da die Aufmes-
sung nach dem Wortlaut der vorgenannten Anweisung 
nicht zuverlässig erfolgte (Rembold 2016b). Wirksame 
Sicherungsmaße sind im Land Lippe erst 1926 eingeführt 
worden; daher gelten Grundstücksgrenzen, die ab 1926 
auf der Grundlage der lippischen Anweisung von 1882 
vermessen worden sind, im Allgemeinen als festgestellt 
(Nr. 19.2 Abs. 4 ErhE; Rembold 2016b).

Zusammenfassend ergibt sich, dass sowohl für ein-
wandfreie Vermessungen als auch für als festgestellt 
geltende Grenzen in den Vorschriften unterschiedliche 
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rückwirkende Feststellungsvermutungen benannt worden 
sind (s. Tab. 1).

4	 Grenzfeststellung und ALKIS®

Der ALKIS®-Objektartenkatalog NRW Grunddatenbe-
stand (LiegKatErl., Anhang, Anlage Nr. 3.03) sieht kei-
ne Möglichkeit vor, das vermessungstechnische Krite-
rium der Zuverlässigkeit der Aufmessung abzubilden. 
Die im ALKIS®-Objektartenkatalog NRW Maximalprofil 
(LiegKatErl., Anhang, Anlage Nr. 3.02) enthaltene Attri-
butart »Lagezuverlässigkeit« beschreibt nicht die Zuver-
lässigkeit (Kontrolliertheit) der Aufmessung eines Ver-
messungspunktes, sondern ob ein Vermessungspunkt bei 
der Grenzuntersuchung eindeutig identifiziert und unter 
Berücksichtigung der Nachbarschaftsbeziehungen als 
identisch mit dem Katasterzahlenwerk festgestellt wurde. 
Dieser Sprachgebrauch entspricht nicht den bisherigen 
nordrhein-westfälischen Verfahrensvorschriften wie z. B. 
dem Vermessungspunkterlass oder dem Erhebungserlass.

Im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informations-
system (ALKIS®) ist vorgesehen, den katasterrechtli-
chen Zustand einer Grundstücksgrenze durch besondere 
Hinweise zum Flurstück zum Ausdruck zu bringen. Der 
ALKIS®-Objektartenkatalog NRW Grunddatenbestand 
(LiegKatErl., Anhang, Anlage Nr. 3.03) sieht unter der 
Objektart »Besondere Flurstücksgrenze« – unter dem Ob-

jektartenbereich »Flurstücke, Lage, Punkte«, Objektarten-
gruppe »Angaben zum Flurstück« – die Attributart »Art 
der Flurstücksgrenze« vor, die u. a. die Wertearten »Stritti-
ge Grenze«, »Nicht festgestellte Grenze« und »Flurstücks-
grenze nicht feststellbar« enthält, die teilweise wie folgt 
erläutert werden:
p	 Nicht festgestellte Grenze: »Die Lage mindestens einer 

Flurstücksgrenze ist noch nicht von den Beteiligten 
anerkannt.« (LiegKatErl., Anhang, Anlage Nr. 6.03.06, 
ALKIS®-Signaturenkatalog NRW, Liegenschaftsbe-
schreibung »Flurstücksnachweis (graphisch)«)

p	 Flurstücksgrenze nicht feststellbar: »Eine ›nicht fest-
stellbare Flurstücksgrenze‹ ist eine bisher nicht fest-
gestellte Flurstücksgrenze, die nach den Daten des 
Liegenschaftskatasters nicht mit einer für die Grenz-
feststellung erforderlichen Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit in die Örtlichkeit übertragen werden kann und 
für die ein öffentlich-rechtlicher Grenzfeststellungs-
vertrag zwischen den Eigentümern mangels (positiver) 
Einigung nicht zustande kommt. Die fehlende Eini-
gung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die jewei-
ligen Eigentümer zivilrechtlich streiten.« (LiegKatErl., 
Anhang, Anlage Nr. 3.03, ALKIS®-Objektartenkatalog 
NRW Grunddatenbestand)

Der Hinweis »Flurstücksgrenze nicht feststellbar« ent-
spricht nicht der nordrhein-westfälischen Terminolo-
gie; er entstammt eher hessischen Rechtsverhältnissen 
(Nr. 3.3.3 VAL) und ersetzte dort den Begriff »strittige 

Tab. 1: Rückwirkende Klassifizierung von Vermessungen

Vermessungen auf der Grundlage der Vorschriften:

Einwandfreie Vermessungen  
gemäß Nr. 92 Anweisung II (1920)

p � Anweisung II (1896)
p � Neuvermessungsanweisung (1868)

Einwandfreie Vermessungen  
gemäß Nr. 55 FortfAnw. II (1955)

p � Neuvermessungsanweisungsentwurf (1877)
p � Neuvermessungsanweisungen VIII, IX (1881) oder deren Nachfolge

vorschriften
p � Anweisung II (1896)
p � Ergänzungsvorschriften (1913)
p � Anweisung II (1920)

Als festgestellt geltende Grenze 
gemäß Nr. 6.15 FortfErl. II (1980)

p � Neuvermessungsanweisungen VIII, IX (1881) oder deren Nachfolge
vorschriften

p � Anweisung II (1896) oder deren Nachfolgevorschriften
p � entsprechende Vorschriften im früheren Land Lippe

Als festgestellt geltende Grenzen 
gemäß Nr. 5.34 FortfVErl. (2000)

p � Neuvermessungsanweisungen VIII, IX (1881) oder deren Nachfolge
vorschriften

p � Anweisung II (1896) oder deren Nachfolgevorschriften
p � lippische Anweisung II (1882)

Als festgestellt geltende Grenzen 
gemäß Nr. 19.2 Abs. 4 ErhE

p � Neuvermessungsanweisungen VIII, IX (1881) oder deren Nachfolge
vorschriften

p � Anweisung II (1896) oder deren Nachfolgevorschriften
p � lippische Anweisung II (1882), ab 1926
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Grenze« (Köhler 2015). Eine Nicht-Feststellbarkeit einer 
Grundstücksgrenze ist nach nordrhein-westfälischem 
Recht unabhängig von ihrer Übertragbarkeit in die Ört-
lichkeit, sondern im Ergebnis von der Mitwirkung der 
Beteiligten abhängig. Nach § 54 Satz 1 VwVfG NRW 
kann ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentli-
chen Rechts durch einen (öffentlich-rechtlichen) Vertrag 
begründet, geändert oder aufgehoben werden, soweit 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Die Grenzfest-
stellung ist zwar in Nordrhein-Westfalen spezialgesetz-
lich in § 19 ff. des Vermessungs- und Katastergesetzes 
abschließend geregelt, allerdings wäre auch ein öffent-
lich-rechtlicher Grenzfeststellungsvertrag möglich, zu-
mal die vorgenannten Regelungen einen solchen Vertrag 
nicht ausdrücklich oder nach Sinn und Zweck ausschlie-
ßen oder verbieten (Kopp/Ramsauer 2015, Zachert 2000 
zum niedersächsischen Verfahren). Gleichwohl sind so-
wohl die im vorigen Absatz genannten Erläuterungen zur 
Werteart »Flurstücksgrenze nicht feststellbar« als auch der 
Begriff an sich im ALKIS®-Objektartenkatalog NRW eher 
verwirrend. Die Werteart sollte nicht belegt und aus dem 
Grunddatenbestand entfernt werden.

Im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informations-
system ist ebenfalls vorgesehen, den katasterrechtlichen 
Zustand einer strittigen Grundstücksgrenze durch einen 
besonderen Hinweis zum Flurstück sowie eine entspre-
chende graphische Ausgestaltung zum Ausdruck zu brin-
gen. Der Begriff »strittige Grenze« ist dabei dem nord
rhein-westfälischen Katasterrecht fremd; § 19 Abs. 2 des 
nordrhein-westfälischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes spricht eindeutig von streitigen Grenzen. Dies 
entspricht auch der Rechtstradition. Ab 1881 fand – mit 
Ausnahme eines Zeitraumes von 1955 bis 1964 – beim 
Vorliegen bestimmter, im Einzelfall allerdings unter-
schiedlicher Tatbestandsvoraussetzungen schon immer 
der Begriff »streitige Grenze« Verwendung. Zudem ist 
»streitig« auch der sprachlich zutreffende Begriff, da er 
im Gegensatz zu »strittig« im Rechtswesen ausschließlich 
zur Anwendung kommt (Dudenredaktion 2006). Auch 
die Attributart »zweifelhafter Flurstücksnachweis« (Ob-
jektartenbereich »Flurstücke, Lage, Punkte«, Objektarten-
gruppe »Angaben zum Flurstück«, Objektart »AX_Flur-
stück_Kerndaten«), mit der ein Flurstück gekennzeichnet 
werden soll, dessen Angaben nicht zweifelsfrei berichtigt 
werden können, entbehrt einer Rechtsgrundlage in Nord-
rhein-Westfalen. Der Begriff findet sich im niedersächsi-
schen Vermessungsrecht (§ 3 Abs. 3 NVermG) und kann 
dort als eine Weiterentwicklung der früheren streitigen 
Grenze angesehen werden (Gomille 2014).

Die vorgenannten ALKIS®-Terminologien (nicht fest-
stellbar, strittig, zweifelhafter Flurstücksnachweis) stim-
men somit nicht mit dem Sprachgebrauch des nordrhein-
westfälischen Vermessungs- und Katasterrechts überein. 
Über die Werteart »Nicht festgestellte Grenze« kann le-
diglich eine katasterrechtliche Differenzierung vorge-
nommen werden, ob eine Grenze nicht festgestellt ist 
bzw. festgestellt ist oder als festgestellt gilt. Dies erfordert 

allerdings allein für den Katasteramtsbezirk des Enne-
pe-Ruhr-Kreises eine Sichtung von 58.000 Urkunden 
(Messungsverhandlungen, Grenzverhandlungen, Grenz-
niederschriften). Werden unter Berücksichtigung des un-
terschiedlichen Umfangs der Urkunden und der unter-
schiedlichen Schrifttypen (Kurrentschrift, Sütterlinschrift 
u. a.) für die Sichtung einer Urkunde und die anschließen-
de Erfassung der entsprechenden ALKIS®-Attributart eine 
durchschnittliche Bearbeitungszeit von etwa einer Stunde 
unterstellt, so ergibt sich ein Gesamtaufwand von etwa 
dreiunddreißig Mannjahren.

5	 Fazit

Seit Einrichtung des rheinisch-westfälischen Grund
steuerkatasters sind schon immer Grenzen oder deren 
Vermessungsergebnisse anerkannt worden (Rembold 
2016a). Anerkennungen reichen somit für sich genom-
men nicht aus, Grundstücksgrenzen einen besonderen 
katasterrechtlichen Status (festgestellt, nicht festgestellt) 
zukommen zu lassen. Dies wird erst dadurch erreicht, 
dass vermessungstechnische Kriterien (eindeutige und 
zuverlässige Grenzermittlung) hinzugenommen werden. 
Eindeutige und zuverlässige Grenzermittlungen liegen 
jedoch erst bei Vermessungen vor, die auf der Grundlage 
der Anweisungen VIII und IX von 1881 bzw. der An-
weisung II von 1896 durchgeführt worden sind. Gleich-
wohl hat sich der Zuverlässigkeitsbegriff auch hier stets 
weiterentwickelt; bei Beurteilung älterer Vermessungen 
sind die Standards der jeweiligen früheren Vorschriften 
zugrunde zu legen. Die Differenzierung zwischen fest-
gestellten und nicht festgestellten Grundstücksgrenzen 
kann – abgesehen von einigen Inkompatibilitäten mit 
der Rechtssprache – im Datenmodell des Liegenschafts
kataster-Informationssystems (ALKIS®) erfolgen. Der Er-
fassungsaufwand hierfür ist allerdings nicht zu vertreten.
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